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PRÜFUNGSORDNUNG 

Schwimmen Rettungsschwimmen 
 

1. Auflage 1977 

2. Auflage 1985 

3. Auflage 1990 

4. Auflage 1994 

5. überarbeitete Auflage 1995 

6. Überarbeitete Auflage mit Änderungen 1999 

7. überarbeitete Auflage 2004 mit Änderungen 2003 (siehe entsprechende Seiten) 

8. Auflage 1.1.2007 

9. überarbeitete Auflage 2009 
10. überarbeitete Auflage 2009 (mit redaktionellen Änderungen vom 05.06.2010) 

11. überarbeitete Auflage 2009 (mit redaktionellen Änderungen vom 05.09. 2014) 

12. überarbeitete Auflage 2020 

Stand: 25.02.2020 

 

IMPRESSUM 
Herausgeber 

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. - Präsidium 

Im Niedernfeld 1-3, 31542 Bad Nenndorf 

 

Die in dieser Broschüre veröffentlichten Texte sind urheberrechtlich geschützt. Alle 
Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieser Ausgabe darf ohne schriftliche Genehmi-
gung des Präsidiums der DLRG, Bad Nenndorf, in irgendeiner Form – durch Foto-
kopie, Mikrofilm oder andere Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, 
insbesondere von Datenverarbeitungsanlagen verwendbare Sprache übertragen 
werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk-/Fernsehsendung, 
im Magnettonverfahren oder auf ähnlichem Weg bleiben vorbehalten. 

Jede im Bereich eines gewerblichen Unternehmens hergestellte oder benutzte Ko-
pie dient gewerblichen Zwecken und verpflichtet zu Schadensersatz, der gerichtlich 
festzustellen ist. Ein Nachdruck ist – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung 
des Präsidiums der DLRG, Bad Nenndorf gestattet. 

Bezugsquelle 

DLRG-Materialstelle 
Im Niedernfeld 1-3 
31542 Bad Nenndorf 
Tel.: 05723/955600 
Fax: 05723/955699 

dlrg.de 

 

Bestell-Nr. 11401201 



Abschnitt III.1  Prüfungsordnung Schwimmen Rettungsschwimmen 
 

16 Stand: 25.02.2020  

152 Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Silber 

152.1 Voraussetzung für den Erwerb 

Das Rettungsschwimmabzeichen Silber kann frühestens nach Vollendung 
des 14. Lebensjahres erworben werden (Ausbildung und Prüfung). 

152.2 Prüfungsleistungen 

Die Prüfung besteht aus Theorie und Praxis. 

Die theoretische Prüfung erfolgt mittels bundeseinheitlicher Fragebögen und 
umfasst den Nachweis folgender Kenntnisse: 

• Atmung und Blutkreislauf 

• Gefahren am und im Wasser 

• Hilfe bei Bade-, Boots- und Eisunfällen (Selbst- und Fremdrettung) 

• Vermeidung von Umklammerungen 

• Erste Hilfe 

• Rechte und Pflichten bei Hilfeleistungen 

• Rettungsgeräte 

• Aufgaben und Tätigkeiten der DLRG 

Ausführungsbestimmungen: 

Zur Ausstellung des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens Silber muss 
der Nachweis einer Erste Hilfe-Ausbildung oder Erste Hilfe-Fortbildung nach 
den gemeinsamen Grundsätzen der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe 
(BAGEH) vorliegen. Diese Voraussetzungen werden auch von einer durch die 
Qualitätssicherungsstelle Erste Hilfe (QS–EH) der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) ermächtigten Ausbildungsstelle erfüllt. Die Aus-
bildung oder Fortbildung darf nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. 

Die praktische Prüfung umfasst folgende Elemente: 

• 400 m Schwimmen in höchstens 15 Minuten, davon 50 m Kraulschwim-
men, 150 m Brustschwimmen und 200 m in Rückenlage mit Grätsch-
schwung ohne Armtätigkeit 

• 300 m Schwimmen in Kleidung in höchstens 12 Minuten, anschließend 
im Wasser entkleiden 

• Ein Sprung aus 3 m Höhe 

• 25 m Streckentauchen 

• Dreimal Tieftauchen von der Wasseroberfläche, zweimal kopfwärts und 
einmal fußwärts innerhalb von 3 Minuten, mit dreimaligem Heraufholen 
eines 5 kg Tauchrings oder eines gleichartigen Gegenstandes (Wasser-
tiefe zwischen 3 und 5 m) 

• 50 m Transportschwimmen: Schieben oder Ziehen in höchstens 1:30 Mi-
nuten 

• Fertigkeiten zur Vermeidung von Umklammerungen sowie zur Befreiung 
aus Halsumklammerung von hinten und Halswürgegriff von hinten 
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• 50 m Schleppen in höchstens 4 Minuten, beide Partner in Kleidung, je 
eine Hälfte der Strecke mit Kopf- oder Achsel- und einem Fesselschlepp-
griff (Standard-Fesselschleppgriff oder Seemannsgriff) 

• Handhabung und praktischer Einsatz eines Rettungsgerätes (z.B. Gurtret-
ter, Wurfleine oder Rettungsring) 

• Kombinierte Übung, die ohne Pause in der angegebenen Reihenfolge zu 
erfüllen ist: 

o Sprung kopfwärts ins Wasser  
o 20 m Anschwimmen in Bauchlage 
o Abtauchen auf 3 bis 5 m Tiefe 
o Heraufholen eines 5 kg Tauchrings oder eines gleichartigen Gegenstan-

des, diesen anschließend fallen lassen 

o Lösen aus einer Umklammerung durch einen Befreiungsgriff 
o 25 m Schleppen 
o Sichern und Anlandbringen des Geretteten 
o 3 Minuten Durchführen der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) 

152.3 Wiederholungsprüfungen 

Die Prüfung für das DRSA der DLRG Silber kann jährlich einmal wiederholt 
und beurkundet werden. Für jede fünfte Wiederholung wird das Abzeichen 
mit der entsprechenden Zahl verliehen. 
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